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Entwurf

Gssetz, mit d€m ein Wion€r Umweltinformationsg€setz erlasson und das Wiener
. UmweltschuEgesetz geändert wird

Artiket I

GeseE äber den Zugang zu Informationen über die Umwelt
(Wiener Umweltinformationsgesots _ Wr. UIG)

Der Wiener Landtag hat beschlossen:

l. Zielbestimmung

Ziel des Gesetzes

S 1. (1) ziel dieses Gesetzes ist es, die Information der öffenflichkeit über die Umwelt, durch dieRegelung qgs.leien Zuganges zu.den bei den organen der veruartung ;#fiu;;; ü;wertdatenund durch die Veröffenflichung von Umweltdaten, zulewährleisten.

(2) Durch dieses cesetr wird die Richflinie 9o/313/Ewc, ABt. Nr. L 158/s6 vom 23. 06. 1990umgesetzt.

ll. Begriffsbestimmungen

Umweltdaten

S 2' (1) Umweltdaten im Sinne dieses cesetzes sind auf Datenträgern fest gehatteneInformationen riber:

1 . den Zustand der Gewässer, der Luft, des Bodens, der Tier_ und
manzenwelt und der natürlichen Lebensräume sowie deren
Veränderungen oder die Lärmbelastung;

2. Vorhaben oder Tätigkeiten, die Gefahren für den Menscnen
hervonufen oder hervorrufen können oder die Umwelt
beeinträchtigen oder beeinträchtigen können, insbesoridere durch
Emissionen, Einbringung oder FreiseEung von Ghemikalien,
Abfällen, gefährlichen Organismen oder Energie einschließlich
ionisierender Strahlen in die Umwelt oder dur;h Lärm;

3. umweltbeeinträchtigende Eigenschaften, Mengen und Auswirkungen
von Chemikalien, Abfällen, geftlhrlichen Organlsmen,
fteigesetäer Energie einschließlich ionisieränder Strahlen oder
Lärm:

4. bestehende oder geplante Maßnahmen zur Erhaltung, zum Schutz und
zur Verbesserung der Qualität der Gewässer, der Lufl, des
Bodens, der Tier- und Pflanzenwelt und der nattirlichen
Lebensräume, zur Verringerung der Lärmbelastung sowie Maßnahmen
zur Schadensvoöeugung und zum Ausgleich eingatretener Schäden,
insbesondere auch in Form von Verwaltungsakten und programmen.

(2) Datenträger sind magnetische oder nichtmagnetische Trägermedien wie etwa Tonband, Film,
Magnetplatte, Compact Disk oder paoier.

Organo dsr Venivaltung



$ 3. Organe der Ven /altung im Sinne dieses Gesetzes sind:

1. verwartungsbehörden, so weit sie randesgesetzrich übertragene Aufgaben im Bereich
des Umwellschutzes wahmehmen, und

2. . sonstige Organe dlr, 
'ye_,*a.Jtung, 

die solche Aufgaben unter der Aufsicht etnerVerwaltungsbehörde nach Z 1 erfrillen.

Froisr Zugang zu Umwoltdaton

. S 4' Freier zugang zu umweltdaten im sinne dieses Gesetzes bedeutet, dass auf schriftstückenvorhandene umweltdaten auf Verlangen durch EinsichinahÄe ooer ouün Ub"rl"o"-uÄ-ör.nritt"noder Kopien, unter Einhaltung der im Gesetz vorgesehenen Mitteilungsschranr."niÄttutuir"n-.-i0. ertelektronischen. visuellen oder akustischen D_atenirägem g"sp"icn"rtC umweltdatän sind aui veitangenmitters Ausdrucken, video- .oder . Tonaukäicnn-unjen m,euteiren. Richtet sich ernInformationsbegehren auf Daten' die m allgemein .uganttiEhä|. weise veröffenflicht worden sind, sogenügl ein Hinweis auf die Fundstelle der VörOffenflich-ungi

lll. Recht auf freien Zugang, Mitteilungsschranken und RechtsschuE

Recht auf freien Zugang zu Umwoltdaten

s 5' (1) Das Recht auf freien zugang zu umwertdaten, riber die organe der venrrartung rnwahmehmung randesgesetzrich, übertrageör Aufgaoen lm 
-eLreicn 

des uriwertschutz". *rrugun,wird iedermann ohne Nachweis eines 
-Rechtsanipru"hu. 

ooLt eines rechflichen Interesses nacnMaßgabe der folgenden Bestimmungen gewährleistet.

(2) Dem fteien Zugang unterliegen jedenfa s Daten über:

1. den Zustand der Gewässer, der Luft, des Bodens, der Tier- uno
Pflanzenwelt und der natürlichen Lebensräume oder die
Lärmbelastung;

den Verbrauch der natürlichen Ressourcen Wasser, Luft oder Boden
In aggregierter oder statistisch dargestellter Form:

Emissionen von stoffen und durch die Behandlung von Abfällen anfa ende Emissionen auseinerAnlage in die Umwett (Wasser, Luft, Boden) irizeiüich ajgregierter oder
statistisch dargestellter Form:

4. Überschreitungen von Emissionsgrenzwerten.

(3) Andere als die in Abs. 2 genannten Umweltdaten sind erst nach
lnteressenabwägung mitzuteilen. umwertdaten sind nicht mifzuteiren, wenn ihre
folgenden überwiegenden Interessen geboten ist:

Durchführung einer
Geheimhaltung aus

1. Aufrechterhaltung der öffen ichen Sicherheit,

2. umfassende Landesverleidigung,

3. Aufrechterhaltung der vertraulichkeit der Beratungen von organen der verwaltung oder

4. Interessen der Parteien. Das Interesse einer partei an der Geheimhaltung von Geschäfls_ und
Betriebsgeheimnissen ist jedoch nur dann schutzwürdig, wenn durch dijveröffenflichuno von
Umweltdaten ein Geschäfts- und Betriebsgeheimnis unmittelbar oder mittelbai oui.i o]"Möglichkeit von Rilckschlüssen offen gelegt werden und dadurch ein nicht nur oerin-otüoio",wirtschaftlicher Nachteil des Inhabers des Geschäfts- und Betriebsgeheimniss"es "lniää;
kann. Besteht dieser wirtschaftliche Nachteit bloß auf Grund einer Miiderung oui-nn""nu",
der Partei in der Öffentlichkeit infolge des Bekanntwerdens umweltbelastenoei ratigL"iten, säbesteht kein schuhrvürdiges Interesse an der Geheimhaltung.
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(4) Gegenüber den in Abs, 3 genannten Geheimhaltungsinteressen ist bei der
Interessenabwägung insbesondere auf die Interessen an dem Schutz fo[ender Rechtsgüter Bedacht
zu nehmen:

1 . Schutz der Gesundheit;

2. Schutz vor nachhaltigen oder schwer wiegenden Umweltbelastungen;

3. Schutz der Rechte und Freiheiten anderer.

Mitteilungspflicht .

. S 6' (1) Da: Eegehren auf Mitteilung von Umweltdaten kann schrifflich, wenn es auf die Mitteitung
llges€ktueller .Messwerte gerichtet ist, kann es auch mündlich oder telefonisiÄ l""t"llt-*"ro"n.schriftliche Anbringen können ltach Massgabe der vorhandenen technischen tuojlicnt<eiten aucntelegrafisch' fernschriftlich' mit relefax,.im wege automationsunterstütäer oatenüoeär-tunf ooer tn
ieder anderen technisch möglichen weise eingäbracht werden. Geht aus "inem ÄegefiEn d"ei Inhattod-er der umfang der gewünschten Mitteirung nicht ausreicheno nar nervoi,'-rä--r"- o.,nlnformationssuchenden innerhalb einer zwei Wächen nicht übersteigenden Frist'eine r"nrinri"n"Präzisierung des Ansuchens aufgetragen werden.

(2) Die Organe der Verwaltung haben - unbeschadet der Absätze 6 und 7 - Umweltdaten, über diesie -.in Wahrnehmung landesgesetzlich übertragener Aufgaben im Bereich des Umwelischutzesverfügen und zu deren ceheimhartung sie nicht näch uacgäoe des s s Abs. a uno l verfRicntet srno,in möglichst allgemein verständlicher Form mitzuteilen. 
-

.. .(3).Die begehrte Mitteilung ist in-der im S 4 umschriebenen Form zu erteilen, wobei jene Form zuwählen ist, die im Einzelfall zweckmäßig ist.

-- -(4) Mitteilungen haben grundsätzlich. unentgeltlich zu erfolgen. Kaufpreise oder Schutzgebührenfür Publikationen bleiben davon unberührt. Für äie InformationJubermitflung trat oie Lanoesieglerungmit Verordnung KostenersäEe festzulegen. Kaufpreise, Schutzgebühren rjnd KostenersäE" 
-fti, 

oi"Informationsübermittlung dürfen jedoch eine angemessene Höhe nicht überschreiten.

_ (5) Mil verordnung der Landesregierung können aus Gründen der zweckmäßigkeit oder dersparsamkeit organe der verwaltung im sinne des s 3 z 2 bezeichnet *"r0"n",'tir-oL oeMitteilungspflicht von der für die Führung der Aufsicht zuständigen vena,atiunlsuenoroe
wahrzunehmen ist.

(6) Die Bundespolizeidirektionea können Begehren auf Mitteilung von Umweltdaten, so weit ihnen
diese Umweltdaten von anderen Organen der Venvaltung übermittelt worden sind, an diese Organe
ohne unnötigen Aufschub weiterleiten oder die Informationabegehrenden an diese verweisen.

. . (71 Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben Begehren auf Mitteilunq von
Umweltdaten, die von ihnen ermitteit qurden, ohne unnötigen Aufschub an jene Venrvaltungsbe-horoe,
der die sachliche Aufsicht über .die für die erstmalige Speicherung dei Daten zustänäige Stelle
zukommt, weiterzuleiten oder den Informationssuchenden schrifilich aridiese zu verweisen. 

"

(8) Dem Begeirren ist ohne unnötigen Aufschub, spätestens aber innerhalb von acht Wochen zu
entsprechen. Wird dem Begehren nicht entsprochen, so ist dies in der Verständigung zu begründen.

Mitteilungsschrankon

S 7.' (1) Die Mitteilung von Umweltdaten kann unterbleiben, wenn sich das Informationsbeqenren
aut dle ubermittlung noch nicht abgeschlossener Schriftstücke, noch nicht aufbereiteter Daten oäer auf
interne Mitteilungen bezieht und dadurch eine rechtmäßige Entscheidung unmöglich oder wesenlich
erschwert werden würde oder das Informationsbegehren offenbar missbräiuchlich lestellt wurde.

(2) Vom lnformationsinteresse nicht erfasste, schutzwürdige personenbezögene Daten dürfenjedenfalls nichl mitgeteilt werden.

Schutz von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen



.$ 
8' (1) Besteht Grund zu der Annahme, dass durch die Mitteilung der begehrten Information einschutzwürdiges Geschäns- und Betriebsgeheimnis im Sinne des S 5 Ab:s.3 berührt sein könnte, haben

die organe der verwartung den Inhaber des Geschäfts- und Betriebsgeheimnisses vomInformationsbegehren zu verständlgen und aufzufordern, innerhalb von zwei Wochen ab Erhalt derverständigung bekannt zu geben.. ob .Tatsachen, die der begehrten Mitteirung unterriegen konnen,geheim gehalten werden sollen. In diesem Fall hat der InÄaber des möglühen GeJchäfts_ undBetriebsgeheimnisses das Interesse an der Geheimhaltung zu begründen.

(2) Hat sich der Betroffene gegen eine Mitteirung ausgesprochen und wird die begehrteInformation nach Prüfung der Begrrlndung oes Genimnattungsinteresses und vornahme oerlnteressenabwägung gemäß S 5 Abs. 3 und 4.mitgeteilt, so ist der Bitroffene von oei laitteiiunl an oenInformationssuchenden schriftlich zu verständigeni

RechtsschuE

. . S- 9: (t) Werden die verlangten Umweltdaten nicht oder nicht im begehrten Umfang mitgeteilt, soist auf Antrag des Informationssuchenden hiertiber ein Bescheid zu erlässen. über g-leichlerichtete
Anträge kann gemeinsam entschieden werden.

.. ^(2). Als Verfahrensordnung, nach der der Bescheid zu erlassen ist, gilt das AVG, sofem nicht ftirdie sache, in der die Information erteirt wird, ein anderes verfahrensgesetz anzuwenden ist.

_ _ (3) Ein organ der verwaltung. im sinne des $ 3 Z 2, das zur Erlassung von Bescheiden nicht
9ef_u9! r.sl hal.Anträge im sinne 

9e-s lbs. 1 ohnö unnötigen Aufschub "n üi" ru, oiuiüniung o",Aufsicht zuständige verwaltungsbehörde weiterzuleiten odei den Antragsteller an oiese zu verweisen.

^ (4) Über Berufungen entscheidet der Unabhängige Verwattungssenat Wien. Sofern es sich umBerufungen gegen Bescheide handelt, die im eigäien Wkkungsbereich der Gemeinde erlassenwurden, entscheidet der Berufungssenat.

. (5). Der.Unabhängige VeMaltungssenat wien erkennt über Beschwerden von Betroffenen, diebehaupten, durch die Mitteilung in ihren Rechten verletzt worden zu setn.

.- (6) ln Angelegenheiten nach diesem Gesetz entscheidet der Unabhängige Verwaltungssenat
Wien durch eines seiner Mitglieder. lm übrigen gelten die Sg 67b bis 679 AVG.

(7) Die Abs. 1 bis 6 gelten nicht.in Angelegenheiten des Schutzes personenbezogener Dalen imautomationsunterstütäen Datenverkehr.

lV. Aktive Informationsverpflichtungen

Veröffentlichung von Umweltdaten

. - S 10. Der Magistrat hat Umweltdaten über die er in wahmehmung..landesgesetzlich übertragener
Aufgaben im Bereich des Umweltschulzes verftigt und an denen oie 

-öffenuic-nxeit 
iu" öiu1o"n 0",umweltschutzes ein Informationsinteresse hat, in geeigneter weise zu veroffentiicner\ io wenGeheimhaltungspfl ichten nicht entgegenstehen.

Wiener Umweltinformationssystem

.. S 11.(1) Als Grundlage ftir die Information der Öffentlichkeit und der Organe der Verwaltung, fürdie Wahmehmung der Interessen des UmweltschuEes in Vollziehung von Landesgesetzen-unO ttlrden umweltbericht nach s 1s wiener umweltschutzgesetz, LGBI. ftir wien Nr. zsltöss in derlewensgeltenden Fassung, können vom Magistrat in einem Wiener Umweltinformationssystem Umweitdaten
automationsunterstützt verarbeilet werden.

(2) FrJr die verarbeitung nach Abs. 1 sind insbesondere folgende Datenarten vorgesehen:

1. Grundlagendaten von Liegenschaften oder Teilen von Liegenschaften:
1.1 . Größe, Lage, Anschrift,
1.2. Topografische Beschaffenheit und
1.3. Baubestand, Nutzung und technische Einrichtungen;

4



2. Stadtplanerische Grundlagen:
2.1. Widmung und NuEungsbeschränkungen,
2.2. Technische Infrastruktur und
2.3. Oemogransche Daterf (zB. Einwohnerzahlen, Arbeitsstätten);

3 Gefahren und Gefahrenpotenziare (zB. verdachtsfrächen, umwertgefährriche Anragen,Lagerungen sowie Ablagerungen);

4. . Naturräumliche Gegebenheiten und Zustand von folgenden Umweltmedien:
4.1. Untergrund (Gesteine und Böden), Oberflächenforrien,
4.2. Grund- und Oberflächengewässei,
4.3. Pflanzen, Tiere und deren Lebensräume, pilze.

1.1' Lu\ meteorologische inklusive mikrometeorologische und klimatische Verhättnisse und4.5. natürliche Strahlung;

5. Emissions- und lmmissionswerte, einschrießrich der Angaben über die Bezeichnung vonMesssteilen und Messnetzen, sowie diesbezügricne znecienispäh"^;; M;;i;;;;;"g""und Simulationen von:
5.1. Abfäten, Abwässem, Abgasen und chemikarien, jeii,eirs hinsichtich Art, Menge,
, , Tgmperatur, Konzentration der Verunreinigungen, HerkuÄft und Veöleib und5.2. fteigesetzter Energie (insbesondere Aiwärme, Lärm, Erschrltterungen, strahrungen,Licht);

6. verbrauch an Energieträgern (insbesondere feste Brennstoffe, ö1, Gas, strom, Fernwärme);

7. Daten über getroffenen Maßnahmen zum Schutz der Umwelt.

(3) Daten über Größe, Lage, Anschrift, Beschaffenheit, Baubestand, Nutzung, widmung undNutzungsbeschränkungen einer Liegenschaft (im sinne des g äa Abs. s 2 i'rnJi;"i'e""ää"i g r,i,.wien, LGBI' für wien Nr. 1 1/'r g3o in der jeweirs gerteäden Fassung) ourr"n un- 0". w,un",umweltinformationssystem tibermittert werd'en. Di; verwenoung sonstiger aus anderenDatenanwendungen stammenden umwertdaten ist nach Maßgab'e oe,. öestimmungJn' a"sBundesgesetzes über den schutz persohenbezogener Daten (Datenschutzgesetz 2000, DsG-2000),BGBI.  Nr.  1165/1999, zutässig.

Fundsteflenverzeichnis für Umweltdaten

.. s..12. (1).Der Magistrat kann über das vorhandensein von umweltdaten, über die organe oerverwaltung in wahmehmung landesgesetzlich übertragener Aufgaben im Bereicii oes urweit]scnutzesverfrigen, ein Fundstellenvezeichnis für umwöltdaten äinrichten. Dieses vezeicnnis natinsbesonders Angaben über Art und Umfang, den räumlichen und zeiüichen eezug oei U;weltdatenund Angaben ilber jene Stellen zu enthalten, bei welchen diese Daten vorhanden !ino. umwetiJaten,
die einer Geheimhaltung unterliegen, dürfen nicht in das Fundstellenverzeictrnis 

-zutg"närrn"n

werden.

(2) Jedermann ist der fteie Zugang zum Fundstefienverzeichnis zu gewähren. DasFundstellenvezeichnis kann in geeignetetweise veröffenflicht werden.

Übermittlungspflicht

s !3. Auf verrangen haben die organe der verwartung umwertdaten, über die sre Inwahrnehmung landesgesetzlich übedragener Aufgaben im Bereüh des Umweltichutz"" u"rtiig"n,den organen des Bundes, der Länder oder der Gemeinden zur wahmehmung von oeietzrichübertragenen Aufgaben im Bereich des umwefischutzes kostenlos ., üoä-itt"rnl--öuuon
ausgenommen sind die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes hinsich ich lener Ümweltaaren,
die sie von anderen Organen der Verwaltung erhalten haben.

V. Schlussbestimmungen

Abgabonbefreiung

5



- .E 14. Mitteilungen von Umweltdaten nach diesem Gesetz untertiegen nicht der pflicht zurEntdcht$ng yo$ Landes- und Gerneindevennallungsabgaben.

Eigenor Wrkungsbersich der Gemeinde

s 15. Die Information i.ibdr umweltdaten nach diesem Gesetz ist insoweit im ergenenwirkungsbereich der Gemeinde Wien .zu besorgen, als diese landesgesetzlich übertragene Autgaoenim Bereich des umwertschutzes im Rahmen deJeigenen wirkungsbeieiches wahrnimmi_

Sprachliche Gloichbehandtung

. .916.so weit personenbezogene 
, Bezeichnungen nur in männricher Form angefiihrt sind,beziehen sich diese auf Frauen. und Männer in gröicher weise. Bei Anwendung arli bestimmtePersonen ist die ieweils geschlechtsspezifische Form-zu verwenden.

ln krafttroten

$ 17. (1) Dieses cesetr tritt mit L März 2001 in Kraft.

(2) verordnungen auf Grund.dieses GeseEes können bereits ab dem der Kundmachungfolgenden Tag erlassen werden; sie dürfen aber tnineitens zugreich mit diesem Gesetz in Kraftgesetzt werden.

.. Artiket tl

Anderung des Wiener UmweltschuEgesetzes

Das Gesetz über Einrichtungen zum schutz der umwert (wiener umwertschutzgesetz), LGB|.für..wien_ Nr. 25/1993, zuretzt geänd;rt durch das Gesetz LGar. frjr wien Nr. 4sl199g, wird wie forgtgeändert:

Nach S 19 Abs. 4 wird fotgender Abs. S angeftigt:

"(5) S 15a tritt mit Ablauf des 28. Februar 2001 außer Kraft."

Der Landeshauptmann: Der Landesamtsdirektor:

o



Wiener UmweltinformationsgeseE

Vorblatt

Problem:
lm Zusammenhang mit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union ist u.a. auch folgende
Richtlinie des Rales in innerstaafliches Recht umzusetzen:
o Richtlinie des Rates 90/313/EWG über den fteien Zugang zu Informationen über die Umwelt (im

Folgenden EU-Richtlinie).

lm Bereich des Bundes wurde bereits im Jahre 1993 ein Umweltinformationsgesetz, BGBI. Nr.
495/1993 i.d.F. BGBI. I Nr. 1371999 edassen, das sich aus kompetenzrechtlichei Gründen auf die
Informationsweitergabe von umweltdaten beschränkt, über die organe der verwaltung in
Wahrnehmung bundesgeseElich übertragener Aufgaben verfügen.
Eine. urspninglich geplante einheitliche Regelung durch Erfassung sämtlicher Umweltdaten im Rahmen
des Umweltinformationsgesetzes des Bundes wurde nicht verwhilicht.
ln drei Eundesländem (Oberösteneich. Tkol und Vorarlberg) wurden bereits eigene auf die genannten
Eu-Richtlinie gestützte Regelungen geschaffen. lm Burgenland, Salzburg und-der Steiermaik wiro an
einer entsprechenden Novellierung des Rechtsbestandes gearbeitet.

von wien wurde die Meinung vertreten, dass die EU-Richflinie durch das wrener
Auskunftspflichtgesetz, LGBI. für wien Nr. 20/1988 i.d.F. LGBI. für wien Nr. 29/.1999 sowie durch
entsprechende Bestimmungen im wiener Naturschutzgesetz, LGBI. für wien Nr.45/1999, im wrener
Umweltschutzgesetz, LGBI. für Wien Nr.25l1993 i.d.F. 45/1998 und im Wiener Abfallwirtschaftsoeserz.
LGBI. für Wien Nr. 13/1994 i.d.F. 53/1996 im Wesenflichen umgesetzt ist.
Da die Europäische Kommission die Meinung vertritt, dass Östeneich, insbesondere einige
Bundesländer die genannte EU-Richtlinie nicht ausreichend umgesetzt hätten, wurde ern
Vertragsverletzungsverfahren gegen Östeneich eingeleitet. In einem Mahnschreiben der Europäischen
Kommission vom 14. Juli 1999 wurden insbesondere auch die Gründe dargelegt, waruÄ das rn
Geltung stehende wiener Auskunftspflichtgesetz die EU-Rich inie nicht ausreichänd 

-umsetzt.

lm Einzelnen wird der Vorwurf erhoben, dass die Definition jener Behörden, die auskunftspflichtig stnd,
zu eng sei, dass das Wiener Auskunftspflichtgesetz nichl einen "fteier Zugang" zu Umweltdaien im
Sinne der Eu-Richtlinie zu Umweltdaten gewährleiste, dass die Ausnahmen füi die Verpflichtung zur
Auskunftserteilung im Sinne der Eu-Richtlinie zu weit gefasst seien und eine Begründungspflicht bei
der Verweigerung einer Auskunftserteilung im Sinne der EU-Richflinie fehle.

Lösung:
Für eine präzisere umsetzung der genannten Eu-Rich inie sowie zur Hintanhaltung von
Auslegungsschwierigkeiten ist die Schaffung eines Wiener Umweltinformationsgesetzes erforderlich.

Alternativen:
Als Alternative wäre eine Novellierung des Gesetzes über die Auskunftspflicht (wiener
Auskunftspflichtgesetz), LGBI. fr.lr wien Nr.20/1988 i.d.F. LGBI. frjr wien Nr. 29/1999. oder eine
Novellierung des Geselzes ilber Einrichtungen zum Schutz der Umwelt (Wiener UmweltschutzgeseE),
LGBI. für Wien Nr. 2511993 i.d.F. LGBI. für Wien Nr. 45/.|998 denkbar.

Gegen eine Novellierung des wiener Auskunftspflichtgesetzes spricht, dass das Einfilgen von
Bestimmungen tiber den Zugang zu Informationen über die Umwelt im dargestellten Umfang zu einer
Überfrachtung des wiener Auskunftspflichtgesetzes mit spezialregelunge-n filhren würde.bagegen
spricht auch, dass der ritel des GeseEes die verpfrichtungen, die die Eu-Rich inie fur die Art der
Zugangsgewährung vorsieht we.ler richtig bezeichnet, noch würden die zur Auskunftserteilung
verpflichteten Organe mit den "Stellen der öffenllichen Venivaltung" der EU-Richtlinie oder die



Zugangsmodalitäten zu lnformationen über die Umwelt mit den verpflichtungen der Eu-Rich inieübereinstimmen.

Gegen eine Novellierung des wiener umweltschutzgesetzes spricht ebenfalls der Titel des Geserzes
ccesetz über Einrichrungen zum schutz oer umwa-r1sowi" 

-äi" 
in s r Ji"s;;ö";;t". i"üg","gr"Zielsetzung (nämlich die EinrichhJng von Organen uno -inricntungen zum schutz der natürtichenUmwelt).

EU-Konformität:
D-as vodiegende wiener umweltinformationsgeseE erf,illt die Anforderungen der Richüinie90/313/EwG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom z. .luni 1990 übei oen treien l-r.,g"ngzu Informationen über die Umwelt, ABl. Nr. L 1SB vom 23.06 öSo S. SO ff.

Auswirkungen auf die Beschäftigungstage und den wirtschaftsstandort wien:
Durch die Bestimmunoen des wiener umwertinformationsgeseEes sind keine nachteirigenAuswirkungen auf die Beichäftigungstage und cän rilirtr"nä?".,"noort wien zu eruarten.

Kosten:
Afs Grundlage ftir die Berechnung det zahl der zu erwartenden Anfragen betreffend die Mitteilung vonumwettdaten wurden einerseits- die im sereicn oäs 

- 
rr,tagistrates- oer 

-säoi-wää" 
iär""nt"nErfahrungen mit der vollziehung des umweltinformationsges'#es des Bundes sowie der "Bericht überdie Erfahrungen mit der vollziehung des umweltinfo-"iionr!"r"u"r (ulc)" des Bundesministeriumsfür Umwelt vom Juni 1995 herangezogen.

Es wird dabei davon ausgegangen, dass jene umwertdaten, die auf Grund der Bestimmungen desumweltinformationsgesetzes des Bundes iugängrich a, r""nun sind, in etwa dem Ausmass derumweltdaten' die auf Grund d€s wiener uriweitintormation.g"rut ". zugänglich zu machen seinwerden entsprechen. Des weiteren wkd davon ausgegangen, dass dei rl6enviegende iert derAnfragen nach umweltdaten bisher bereits auf crun'o 
-oes' 

wien"r, au.iuntt.pni"-niöä.Jt ä. oo".anderer landesgesetzlicher Bestimmungen beantwortet wurden. 
' '--.-- r'Frirvr rr'vvv<e

Auf dieser Grundlage wurde von folgendem Erwarlungswert für die Zahl der zu führenden Verfahrenausgegangen:

Mündliche Auskünfte: ca. g0.0OO Anfragen/Jahr
Schriftliche Auskünfte: 7/Jahr
Bescheide: 1/Jahr
Berufungen: 0/Jahr

Weiters wurden für die Einrichtung eines Fundstellenvezeichnisses antrei Varianten errechnet, da einFundstellenvezeichniss einerseits im Rahmen des bestehenden umwertdateniaiarogu, iüöq 0",Bundes eingerichtet werden könnte, aber auch die Einrichtung eines eigenenFundstellenvezeichnisses der Stadt Wien denkbar wäre.

Für die Vollziehung des W,_u:gl 
,-U.ryA,jl.f.ormationsgesetzes wurden für die Mifteilung vonumweltdaten' filr den laufenden Betrieb des wiener umwiltinformationssystems, ole einri-triung unoden laufenden Betrieb eines, Fundstellenvetzeichnisses folgende vo'nzut[oiten "".n,iät toi"delaillierte Aufschlilsselung findet sich in den Erläuternden Beirerkungen, r.-p,rrg;"i";iieii, punr.tc.):

1. vorlzugskost€n, wenn das Fundstellenverzeichnis lm Rahmen des uDK elngerlchtot wird:

Vollzugskosten ftlr die Mitteilung von Umweltdaten 8.224.44 ATS



Vollzugskost€n ftlr den laufenden Betriob d€s WUIS 610.560,- ATSVollzugskosten filr den laufenden Betrieb des Fundstellenvezeichntsses
im Rahmen des UDKinss --+*3ä3:rffi,,

einmalige Volrzugskosten ftlr die Einrichtung eines Fundsteflenvezeichnisses
1.108.048,- ATSim Rahmen des UOK

2' vollzugskoston, wenn die stadt wien ein oigen€s Fundstslrenverzeichnis einrichtet:
Vollzugskosten für die Mitteilung von Umweltdaten
Vollzugskosten ftir den laufenden Betrieb des WUIS
Vollzugkosten fi.ir den laufenden Betrieb des eigenen Fundstellen-
verzeichnisses
insg.

einmalige Vollzugskosten filr die Einrichtung eines eigenen Fundstellen-
verzeichnisses 1.423.g40,_ ATS

Kosten ftir den Bund:

Auch Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes fallen unter die Definition der informationspflichtigenorgane der verwartung, so weit sie randesgesetzriche ubertragene Aufgabe; i, e"i"i"Ä 0""Umweltschutzes wahmehmen_

Entsprechend Art. 6 der Eu-Richflinie wurde jedoch vorgesehen, dass die bei organen oesöffentlichen sicherheitsdienstes liegenden Informationen uoer äie umwett uber die zuständi!Ä e;horo"zugänglich zu machen sind. Ftir organe des öffentlichen sicherheitsdienste. untiien"n-Jäne, our"ndie Vollziehung dieses Gesetzes keine zusätzlichen Kosten.

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens:

zu- diesem LandesgeseE ist die Tustimmung der Bundesregierung gemäß Art. 97 Abs. 2 B-vGerforderlich (g 3 ivm g 6 des Wiener Umwettinförmationsgesetzä1.

8.224,44 ATS
610.560,- ATS

610.560.- ATS
1.229.344,44 ATSTJ

a



Wiener UmweltinformationsgeseE
Erläuternde Bemerkungen

l. Allgemeiner Teil

A. Allgemeines:
Gerade im Umweltbereich nimmt die Transparenz der Verwaltung einen wichtigen Stellenwert ein. Die
Gewährleistung eines ausreichenden Informationszuganges zu Daten im Umwöltbereich stellt eine oer
Voraussetzungen zum besseren Schutz der Umwelt dar.
Umweltbeeinträchtigungen, die jeden treffen können, können nur dann wirkungsvoll bekämpft weroen,
ygnn Art und Ausmaß der möglichen Gefährdungen. bekannt sind. Dies erfoidert eine ausreichenoe
Information der Venrraltung und der Öffentlichkeit über die diesbezriglichen Vorgänge und Umstänoe.
Auch die Richtlinie des Rates 90/313/EWG über den fteien Zugang zu Informationen über die Umwett(im Folgenden: EU-Richtlinie) verfolgt das Ziel einer Verbessärung des Zuganges zu Informationen
über die Umwelt im Inleresse einer Verbesserung des UmweltschuEes.
In verschiedenen umweltrelevanten Landesgesetzen im Umweltbereich werden der öffenflichkeit zwar
bereits jetrt einzelne zugangsmöglichkeiten zu bestimmten Umweltdaten eröffnel, wie etwa äui Cruno:
. des wiener Naturschutzgesetzes, LGBI. für wien Nr. 4sl199g, wonach jährlich ein

Naturschutzbericht zu erstellen ist, der die Aktivitäten des Magistrates im Naturschutbereich zu
enthalten hat.

. des wiener umweltschulzgeseues, LGBI. für wien Nr. 2511993, i.d.F. LGBI. für wien Nr. 45ii998,
wonach alle zwei Jahre ein Umweltbericht über die Umweltsituation in Wien zu erstellen ist und

. des wiener Abfallwirtschaftsgesetzes, LGBI. frir wien Nr. 13/1994, i.d.F. LGBI. für wien Nr.
53/1996, wonach ein Wiener Abfallwirtschaftskonzept zu erstellen und zu veröffenlichen ist.

Darüberhinaus stehen dem Einzelnen Auskunftsrechte auch für Umweltdaten im Rahmen des Wrener
Auskunftspflichtgesetzes, LGBI. für wien, Nr.2011908 i.d.F. LGB|. für wien Nr. 29/1999. zu.
Das Wiener Auskunftspflichtgesetz -ebenso wie die in anderen Bundesländern dezeit geltenoen
Auskunftspflichtgesetze- wird jedoch von der Europäischen Kommission nicht als ausieichenoe
umsetzung der Eu-Richtlinie ang-esehen, weshaib von der Europäischen Kommission ern
Vertragsverletzungsverfahren gegen österreich eingeleitet wurde.

B. Neuerungen:
z'r präziseren umsetsung der EU-Richflinie wurden daher folgende Neuerungen im wrener
UmweltinformationsgeseE geseelich verankert:
. der Begriff der "Umweltdatelf wulde im Sinne des S 2 des Umweltinformationsgesetzes des

Bundes definiert, unter den Begriff der Umweltdaten fallen nicht nur Mess- und Analvsedaten.
sondern auch Anträge, Gutachten, Stellungnahmen, Bescheide, programme etc.;

r der Begriff der informationspflichtigen 8ehörden wurde im Sinne des Artikel 2lit. b und des Artikel 6
der Eu-Richtlinie im funktionellen Sinn definiert; informationspflichtig sind demnach nicht nur
Verwaltungsbehörden, sondern auch sonstige Organe der Venivaltung, die unter der Aufsicht von
verwaltungsbehörden handeln, erfassl von dieser Definition werden demnach organe oer
öffentlichen Aufsicht, Bekäte (wie etwa Naturschutzbeirat, Rat oer sacnveisianoigen;,
ausgegliederte Rechtsträger, die Wiener Umweltanwaltschaft und Organe des öffenflichen
Sicherheitsdienstes;

. der Begriff des ,Feien Zuganges" zu Umweltinformationen wurde im Sinne des Artikel 3 Abs. 1 uno
Artikel 1 der Eu-Richtlinie definiert als ein Recht auf Einsicht in die Akten (unabhängig von einer
P€rteistellung im verwallungsv€rf-ahren) oder auf übergabe von Kopien oder origÄäen, wobei
diese Rechte weit ilber das nach wiener Auskunf,spflichtgeseE bestehende Recht hiiausgeht;



' die Mitteilungsschranken wurden richtlinienkonform gestaltet und entsprechen nunmehr -im
!9gensatz zum geltenden wiener AuskunftspflichtgeseE- .den in Artikel 3 Abs. 2 und 3 der EU-Richtlinie aufgelisteten Ausnahmen von der Iniormati-onspfl icht;

' der Rechtsschutz bei Ablehnung eines Informationsbegehrens wurde insoferne richtlinienkonform(vgl' Anikel 3 Abs. 4 der EU-Rich.tlinie) gestaltet, als die Ablehnung eines Informationsbegehrens -
unabhänglg von einer Bescheiderlassung_ zu begründen ist:

' 
19b9! der allgemeinen V€rpflichtung zur Veröffentlichung von Umweltdaten, wurde auch dieEinrichtung eines Fundsteflenvezeichnisses flir umwertdatei "*g"*h;;.*-*"' 

"-''

C. Kosten:

Folgende Vollzugskosten sind zu envarten:
Folgende Bestimmungen . des wiener umweltinformationsgeseEes ziehen kostenrelevanteLeistungsprozesse nach sich:

Leistungsprozesse:

l. Mitteilung von Umweltdaten:
o S 6. Abs.-'2: Mitteilung vo-n Umweltdaten (durch Gewährung von Akteneinsicht, übergabe vonKopien, video- oder Tonaufzeichnungen, HiÄiveise, mündtiche 

-Auskunft, 
schriftiic# A;;kunft).

o $ 5 Abs. 3 und 4: Durchfrlhrung einer Interessenabwägung.
' s 9 Abs. 1 bis 3: Bescheiderrassung, wenn umwertdaten nicht mitgeteirt werden.
' s,9 Abs. 4: Erlassung eines Berufungsbescheides durch den unabhängigen verwartungssenatWien.

ll. Veröffentlichung von Umweltdaten:
. $ 11: Einrichtung und Betreuung des Wiener Umweltinformationssystems.
r $ 12: Einrichtung und Betreuung eines Fundstellenvezeichnisses ftir umweltdaten.

Ad l. Mitteilung von Umweltdaten:

1. Bearbeitungsschritte:

Dieser Leistungsprozess lässt folgende Bearbeitungsschritte erwarten:

Mündliche Auskunft: telefonische Auskünfte, mündliche Auskünfte, Gewährung von Akteneinsicht,
Übergabe von Kopien, video- oder tonautzäicnnungen, v"i.tancigrng uno n'utroioeiung ä o"nInhaber eines Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisses, Interessenabwägun-g.
Schriftliche Auskunft: Aufoereitung.der lnformation, Verständigung und Aufforderung an den Inhabereines Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisses, Intereslenäbwägung, veriassung' 

" 
einesAntwortschreibens, Manipulation.

Erlassung eines Beschoidos: Aubereitung der Information, Verständigung und Aufforderuno an denInhaber eines ceschäfts- oder Betriebsgeheimnisses, Interessena6wäiung, e;""häio1Äürrung,
Manipulation.

Erlassung eines Berufungsbescheldes: Erstellung des Berufungsbescheides, Manipulation.

2. Zahl der zu erwartenden Verfahren/Jahr:



Als Grundlage ftlr die Berechnung der Zahl der zu enrartenden Verfahren wurden einerseits die im
Bereich .des Magistrates der Stadt Wien gemachten Erfahrungen mit der Vollziehung des
Umweltinformationsgesetzes des Bundes sowie der "Bericht über die Erfahrungen mit der Vollziehung
des Umweltinformationsgesetses' (UlG)" des Bundesministeriums fttr Umwelt vom Juni 1995
nerangezogen.

Es wird dabei davon ausgegangen, dass jene Umweltdaten, die auf Grund der Bestimmungen des
UmweltinformationsgeseEes des Bundes zugänglich zu machen sind, in etwa dem Ausmass der
Umweltdaten, die auf Grund des Wiener Umweltinformationsgesetzes zugänglich zu machen sein
werden entsprechen. Des weiteren wird davon ausgegangen, dass der überwiegende .Teil der
Anfiagen nach Umweltdaten bisher bereits auf Grund des Wiener Auskunftspflichtgesetzes oder
anderer landesgesetzlicher Bestimmungen beantwortet wurden (siehe hiezu die Ausführungen unter
Punkt 4. Einsparungen durch entfallende Verfahren).

Auf dieser Grundlage ergibt sich folgender Erwartungswert fllr die Zahl der zu erwartenden
Verfahren:

Mündliche Auskünfte: ca. 30.000 Anftagen/Jahr
Schriftliche Auskünfte: 7/Jahr
Bescheide: 1/Jahr
Berufungen: 0,/Jahr

3. Zeitbedarf ftir die Durchführung der einzelnen Bearbeitungsschritte:

Mündliche Auskünfte:

Mengengerüst:

Personalkosten A (9,6 ATS/min x 38): 3tr,80 ATS
Personalkosten C (4,3 ATS/min x 30): 129.- ATS

insg. 493,80 ATS
+ 40% Zuschlag (197,52 ATS) filr Verwaltungsgemeinkosten und Amtsaufl^/and = 691,32 ATS

Erwartete Zahl von Anftagen: 30.000/Jahr

691,32 ATS x 30.000 = 20.739.600,- ATS Vollzugskosten/Jahr bei mllndllchen Auskünften

Schriftliche Auskllnfto:

insg. A 38
insg. C 30

I

Boarboitungssehritto Voawsndungsgrupps Zelt/min Wahrschelnlichkeit ErwartunEswsrt
tslefonische Aus-
künftE

A 30 0,5 1 5

mündliche Auskainfte A 30 o.2 6
G€währung von
Akteneinsicht

A 30 o,2 6

Ubergabe von
Kopien, Vldeo- odor
Tonaufzolchnunoon

A 30 0,1 3

Aufforderung an den
lnhaber elns Ge-
schäfts- odar Be-
tri€bsdehelmnlsses

1 0 0,2 2

Interessenabwägung A 30 o,2 6
Manipulatlon c 30 , l 30



Mengengerüst:

Auffordorung an den
Inhaber elns Ga-
schäfE. od€r Bo-

3J

30
insg. A
insg. C

Personalkosten für A (9,6 ATS/min x S3): 508.80 ATS
Personalkosten fdr C (4,3 ATS/min x 3O): 129. - ATS

Insg. 637,80 ATS
+ 40 7o Zuschlag (= 255'12 ATS) für Verwaltungsgemeinkosten und Amtssachaufüvand = 892.92 ATS
Erwartete Zahl von schriftlichen Anftagen: 7/Jahr
892'92 ATs x 7 = 6.250,rt4 ATS Vollzugskosten/Jahr bei schrifttich€n Auskünften

Erlassung eines Bescheides:

Mengengerüst:

Personalkosten für A (9,6 ATS/min x 120) = .1.1S2,- ATS
Personalkosten für C (4,3 ATS/min x 60) = ZSg.- Att

+ 4oolo zuschtas (= s64,- Ars) rü?sv%*"*l;3Jh$li"sten und Amtssachauftvand = 1.s74,- Ars
Erwartete Zahl von Verfahren/Jahr = 1 = 1.974,- ATS Votlzugskosten/Jahr für die Erlassung von

Bescheiden

Vorläuf ige Zusammenfassung:

Insgesamt sind daher für die Mitteilung von Umweltdaten daher folgende Vollzugskosten zu erwarten:

insg. A 120
insg. C 60

Vollzugskosten/Jahr für die Erlassung von Bescheiden
Vollzugskosten/Jahr bei schriftlichen Anfragen
Vollzugskosten/Jahr bei mündlichen Anfragen
Vollzugskost6n/Jahr für die Mitteilung von Umweltdaten insg.

1.974,- ATS
6.250,44 ATS

20.739.600.- ATS
20.747.824,44 ATS

4. Einsparungen durch entfallende Verfahren/Jahr

Die bishedgen fufahrungen mit der Vollziehung des Umweltinformationsgesetzes des Bundes habengezeigt' dass lediglich ca. 7 schriftliche Anfragen ausdrücklich auf das Umweltinformationsgesetz des
Bundes gestützt wurden und ftlr die Beantwortung der albrigen -zum überwiegenden Teä mündlich



geslellten- Anfragen die Bestimmungen des wiener Auskunftspflichigesetzes (bzw. des wiener
Naturschutsgesetzes oder des Wiener AbfallwirtschaftsgeseEes) ausreichend waren.

Es kann daher davon ausgegange.n u/erden, dass Vollzugskosten fijr mündliche Anfragen in Höhe von
20.739.600,- ATS ftir die Beantwortung mündlicher Anfragen auf Grundlage des wiener
Auskunftspflichtgesetzes eingespart werden und daher lediglich mit folgenden zusätzltcnen
Vollzugkosten zu rechnen ist:

Vollzugskosten/Jahr bei schriftlichen Anfragen
Vollzugskosten/Jahr für die Erlassung von Bescheiden
Vollzugskosten/Jahr fljr die Mitteilung von Umweltdaten insg.

6.250,44 ATS
1.974.- ATS
8.224,44 ATS

258.048,- ATS

64.512,- ATS

288.000.- ATS
610.560,- ATS/J

Durch den Entfall von verfahren nach wiener Auskunftspflichtgesetz sind daher lediglich
8.224,44 ATS Vollzugkosten/Jahr für die Mitteilung von Umweltdaten zu erwarten.

Ad. lt. Die veröffentlichung von Umwoltdaten im Rahmen des Umweltinformationssystems und
des Fundstollonvezeichnisses:

l.Umweltinformationssystem:

Das. u,mweltinformationssystem ist bereits durch die nunmehr aufgehobene Bestimmung des S 15a
des wiener umweltschuEgesetzes vorgesehen. Einrichtungskosten fallen daher nicht an.

Kosten fÜr den laufenden Betrieb/Jahr (unter Verwendung eines Personalkostensatzes für die
Verwendungsgruppe A von 9,6 ATS/min und eines Zuschlages von 40% ftir Verwaltungsgemeinkosten
und Amtssachaufir/and, PT=Personentage):

Die Kosten gliedern sich wie folgt:

Laufende MeldungiErhebung und Erfassung von Anderungen
(40 PT=320h=19.200 min x 9,6 ATS + 40%)
Administration und Überprufung der Links im System
(10 PT=80h=4800 min x 9,6 ATS + 40 %)
Bereitstellung des Servers und Datenbankbetrieb
als systemmiete (24,- ATS/MonaVMB)
insg.

Für den laufenden Botrieb sind Vollzugskosten in Höhe von 610,560,- ATS/J zu orwarten.

2. Fundstellenverzeichnis:

Für die Einrichtung eines Fundstellenvezeichnisses bestehen auf Grund des wiener
umweltinformationsgesetzes zwei Möglichkeiten. Einerseits wäre es im lnteresse des
Informationssuchenden sinnvoll das Fundslellenverzeichnis im Rahmen des Umweltdatenkataloges
(uDK) des Bundes einzurichten. Andererseits könnte die stadt wien auch ein eigenes
Fundstellenverzeichnis einrichten.

2.1. Fundstellenverzeichnis lm Rahmen dss Umwoltdalenkataloges des Bundes:

2.1.1. Folgende Einrichtungskosten würden als einmallgo Kostsn anfallen:
Diese Kosten gliedem sich wie folgt:

Datenersterhebung und -erfassung durch eine Fremdfirma (lt. Angebot)
Magistratsinterne Mitarbeit an der Ersterhebung

5

7s0.000.- ATs



(40 PT=320 h=19.200 min x 9,6 ATS + 40olo)
grobe Schätzung des Kostenanteiles, der fUi die Bereitstellung des UDK
berechnet würde
insg.

258.048,- ATS

100.000.- ATs

Für die Einrichtung einos Fundstellsnverzoichnisses im Rahmen des
Einrichtungskoston von 1.108.048,- ATS zu 6nvaron.

2.1.2. Kosten für den laufenden B€trieb/Jahr:
Diese Kosten gliedern sich wle folgt:
Laufende Meldungen/Erhebungen und Erfassung der Anderunqen
(a0 PT=320 h=19.200 min x 9,6 ATS + 407o)
grobe Schätzung der Zahlungen für die Bereitstellung des UDK
Insg.

Für den laufenden Betrieb eines Fundstellenvezeichnisses im Rahmen
von 358.048,- ATS/J zu erwarten.

2.2, Einrichtung eines eigenen Fundstollenverzeichnlsses:

1.108.048,- ATS

UDK sind einmaligg

258.048,- ATS
100.000.- ATS
358.048,- ATS/J

des UDK sind Kosten

129.024,- ATS

64.512,- ATS
750.000,- ATS

258.048,- ATS
240.000,- ATS

32.256.- ATS
1.473.840,- ATS

258.048,- ATS

64.512,- ATS

288.000.- ATS
610.560,- ATS/J

Kosten in Höhe von

2.2.1. Folgende Einrichtungskosten würden als 6inmalige Kosten anfallen:
Diese Kosten 0liedem sich wie folgt:
Konzeption, Redaktions-/Layout-/Apptikations-iHardwarekonzeot
(20 PT=160h=9.600 min x 9,6 ATS + 40%)
Ve_rgabeverfahren (Spezifikation, Bewerlung, Vergabe, Abrechnung)
(10 PT=80h=4.800 min x 9,6 ATS + 40olo)
Datenersterhebung und -erfassung (gem. Angebot Fremdfirma)
Magistratsinterne Mitarbeit an der Erstdrhebuno
(a0 PT=320 h=19.200 min x 9,6 ATS + 4}o/o\
Erstellung und Design einer Abfrageapplikation für das Internet (gem. Angebot)
Abnahme und Einrichtung der Applikation (lmptementierung)
auf Rechnern der MA 14
(5 PT=40h=2.400min x 9,6 ATS + 40%)
insg.

Bei Einrichtung eincs eigenen Fundstellenverzeichnisses sind einmalige Einrichtungskosten inHöhe von 1.473.840,- ATS zu er.warten.

2.2.2. Kosten für den laufonden Betrieb/Jahre:

Diese Kosten gliedem sich in:
La^ulende-Meldungen/Erhebungen und Erfassung der Anderungen
(40 PT=320 h=19.200 min x 9,6 ATS + 40%)
Administration und Überpnifung der Links
(10 PT=80h=4.800 min x 9,6 ATS + 40%)
Bereitstellung des Servers und Datenbankbetrieb
als systemmiete (24,- ATS/MonaVMB)
Insg.

Für den laufenden Botrieb eines eigenen Fundstellsnverzsichnisses sind
610.560,- ATS/J zu erwart€n.

Zusammenfassung der Vollzugskosten:

Bei der Vollziehung des Wiener Umweltinformationsgeseues sind daher für die Mitteilung von
Umweltdalen. den laufenden Betrieb des Wiener Umweftinformationssystems unO Oie einiicntung unoden laufenden Betrieb eines Fundstellenvezeichnisses folgende Vollzugskosten zu enrvarten: 

-

6



. vollzugsko3ten, wenn das Fundstellenverzelchnls Im Rahmen des UDK elngerichtot wird:

Vof lzugskosten ttir die Mitteilung von Umweltdaten A.224.44 AfS
Vollzugskosten für den laufenden Betrieb des WUIS 610.560.- ATS
Vollzugskosten frlr den laufenden Befieb des Fundstellenvezeichnrsses
im Rahmen des UDK
insg.

358.048.- ATS
976.832.44 ATS/J

1.108.048.- ATS

8.224,M ATS
610.s60,- ATS

610.560.- ATS
1.229.344,44 ATS

1.473.840,- ATS

Durch die vollziohung des wiener umweltinformafionsgssotses sind für den Fall, dass das
Fundstellenvorzeichnis lm Rahmen des UDK eingerichtot wird, vollzugskosten in Höhe von
976.832144 ATS/J zu srwarton und einmalige Einrichtungskoston von 1.109,048,- ATS.

. vollzugskoston' wenn die stadt wien ein eigones Fundstellenverzeichnis einrichtet:

einmalige Vollzugskosten für die Einrichtung eines Fundstellenvezeichnisses
im Rahmen des UDK

Vollzugskosten ftlr die Mifteilung von Umweltdaten
Vollzugskosten für den laufenden Betrieb des WUIS
Vollzugkosten ftlr den laufenden Betrieb des eigenen Fundstellen-
verzeichnisses
ansg.

einmalige Vollzugskosten für die Einrichtung eines eigenen Fundstellen-
vezeichnisses

Wenn die Stadt Wien ein eigenes Fundstellenverzeichnis einrichtet sind Vollzugskosten in
Höhe von1.229.344,rt4 ATS/J zu erwarten und einmalige Einrichtungskosten von 1.473,g40,-
ATS,

Zahl der erforderlichen Bsdiensteten:

Für die vollziehung sämtlicher angeführter Leistungsprozesse kann mit vorhandenen
Personalressourcen das Auslangen gefu nden werden.



WIENER UMWELTINFORMATIONSGESETZ

ERLAUTERNDE BEMERKUNGEN

ll. Besonderer Teil

z u S l :
Ziel des Gesetzes ist die Gewährleistung eines besseren Zuganges der Öffentlichkeit zu Umweltdaten.
da eine umfassende Information eine der VorausseEungen zum besseren Schutz der Umwelt und der
Menschen darstellt.

Es sollen einerseits Regelungen frir:
. einen leichteren Zugang zu umweltdaten, die bei "organen der Verwaltung" vorhanden sind

(passive Umweltinformation) und

o die Veröffentlichung von Umweltdaten (aktive Umweltinformation)
geschaffen werden.

Hiebei wird einerseits ein erleichtertes Zugangsrecht zu Umweltdaten geseElich verankert, das über
die Auskunftspflicht des wiener AuskunftspflichtgeseEes (etwa durch die Gewährung einer
Einsichtnahme in einen Akt und die Übermittlung von Kopien) hinausgeht. Andererseits wird där Kreis
jener Stellen üer öffentlichen Verwaltung, die informatibns jflichtig im Sinne dieses Gesetzes sind
durch die Festlegung eines funktionellen Organbegriffes -im Gegensatz zum rein organisatoriscnen
Organbegriff des Wiener AuskunftspflichtgeseEes- wesenfl ich erweitert.
Das Wiener Umweltinformationsgesetz dient nicht nur der präziseren Umsetzung der entsprechenden
EU-Richtlinie, sondem soll auch zu einer Erhöhung der Transparenz der Verwaltung beitragen und
dadurch die Akzeptanz für Umweltmaßnahmen erhöhen helfen.

Zu $ 2 Abs. 1 und 2:

Umweltdaten:

Umweltdaten sind auf Datenträgern fest gehaltene umweltbezogene Informationen, die in folgende drei
Bereiche gegliedert wurden:

. Daten über den Zustand und die Veränderungen der Umweltmedien,
o Daten über umwelt- oder gesundheitsbeeinträchtigende Vorhaben oder Tätigkeiten,
. Daten über umweltbeeinkächtigende Eigenschaften von Chemikalien, Abfällen etc. und
o Daten rlber Umweltschutzmaßnahmen.

Unter den Begriff der Umweltdaten fallen nicht nur naturuissenschafilich erhobene Mess- und
Analysedaten, sondem auch Modellrechnungen, Berichtsdaten, Anträge, Gutachten, Stellungnahmen,
Protokolle, Bescheide, Programme, Adressen umweltrelevanter Anlagen etc.

Datenträger:

Die Informationspflicht bezieht sich nur auf Daten, die auf Datenträgern fest gehalten sind. Als
Datenträger kommen magnetische und nichtrnagnetische Trägermedien in Betracht, wie etwa ein
Tonband, als Tonträger, ein Film als Bildträger, Magnetplatten, cD, papier als schriftträger; das
menschliche Gehim ist jedenfalls kein Datenträger. Nicht auf Datenträger fest gehaltenes Wissen
unterliegt nicht der Mitteilungspflicht.

Umweltdaten im Sinne des Gesetzes können insbesondere in Vollziehung nachstehend beispielhaft
aufgelisteter Landesgesetze und Verordnungen anfallen:

. wiener Naturschutzgesetz, LGBI. für wien Nr. 45/1998, samt den auf Grund dieses GeseEes
ergangenen Verordnung,
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wiener NationalparkgeseE, LGB|. für wien Nr. 3711996 i.d.F. LGBI. for wien Nr. 45/1998. samt den
auf Grund dieses Gesetzes ergangenen Verordnungen,

Wiener BaumschutzgeseE, LGBI. für Wien ft.2711974 i.d.F. LGBI. für Wien Nr. 48/1998.
Bauordnung für wien, LGBI..ftir wien Nr. 11/1930 i.d.F. LGB|. für wien Nr. 61/'1998. mrr
insbesondere folgender Verordnung:

. Wärmeschutzverordnung, LGBI. ftir Wien Nr. 2Ol199S.
Gesetz tlber Kanalanlagen und Einmrindungsgebühren, LGB|. für wien Nr.22l1995s i.d.F. LGB|.

für Wien Nr. 4411996, mit insbesondere folgender Verordnung:
. Kanalgrenzwertverordnung, LGBI. für Wien Nr. 2/1990,

Wiener Ölfeuerungsgesetz, LcBt. für Wien Nr. 19/1974 i.d.F. LGBI. für Wien Nr. 16/1991,
Gesetz zum schutz gegen Bautärm, LGB|. ftir wien Nr. 16/1973 i.d.F. LGBI. für wien Nr. 17t1gg1.
mit insbesondere folgender Verordnung:

. Emissionsgrena/vertverordnung, LGBI. für Wien Nr. 2011973.
wiener Abfallwirtschaftsgesetz, LGB|. für wien Nr. i3/1994 i.d.F. LGBI. für wien Nr. 53/1996.
wiener umweltschutzgesetzes, LGBI. für wien Nr. 2511993 i.d.F. LGBI. für wien Nr. 4sl1998,
Wiener Feuerpolizei- und Luftreinhaltegesetz, LGBt. für Wien Nr. i 7/1982.

sowie insbesondere folgende ortspolizeiliche Verordnungen:
' Verordnung des Magistrates der Stadt Wien betreffend Maßnahmen zur Vermeidung unnötiger

Staubentwicklung, ABt. Nr. 5U 1987,

. Auftaumittelverordnung 1982, ABl. Nr. 4711982,

. Grünanlagenverordnung, ABl. Nr. 19/1993,
' Kundmachung des Magistrats der Stadt Wien betreffend das Verbot der Verwendung von mit

verbrennungsmotoren angetriebenen Geräten und Maschinen zur pflege von Glün- uno
Gartenanlagen im cebiet der Stadt Wien, ABt. Nr. 43/1974,

. Reinhalteverordnung 1982, ABt. Nr.2111982 i.d.F. ABl. Nr. 19/.1993.

Zu S 2 Abs. 1 Z 1:

Ziffer 1 betrifft Daten über den Zustand diverser Umwellmedien, über deren Veränderung oder oeren
Lärmbelastung. Rohdaten stellen keine Zustandsdaten dar. Ein Umweltdatum liegt dahir erst nach
einer ersten Gültigkeits- und Zuverlässigkeitskontrolle vor. Der freie Zugang zu tagesaktuellen
lmmissionsdaten soll dadurch aber nicht erschwert werden.

Zu  S  2  Abs .  122 :

Erfasst werden Daten tlber bestehende oder geplante Maßnahmen im öffentlichen oder im privaten
Bereich. Konkrete Vorhaben unterliegen dem Umweltdatenbegriff insofeme, als etwa konkiete auf
Datenträgem fest gehaltene Anträge bei einem Organ der Verualtung eingelangt sind. Darunter fallen
etwa Antragsunterlagen im Rahmen eines Bewilligungsverfahrens nach dem wiener
Naturschutzgesetz, nach dem Wiener Abfallwirtschaftsgesetz etc., ebenso wie
Emissionsmessergebnisse.

Z u $ 2 A b s .  1 2 4 :

Nach der Eu-Richtlinie fallen auch "verwaltungstechnische Maßnahmen und Programme" unter oen
Begriff der umweltdaten. In umsetzung dieser verpflichtung der EU-Richflinie wuroen
"Verwaltungsakte und Programme" in die Definition der Umweltdaten miteinbezogen. Der Begriff des
Verwaltungsaktes wurdo gewählt, da er am ehesten dem Begriff der venrraltungstechniscnen
Maßnahme entspricht. Unter dem Begriff der "Verwaltungsakte' ist das hoheiüiche Handeln der
Verwaltung (insbesondere Bescheide, Verfahrensanordnungen, verfahrensfteie Venvaltungsakte etc.)



zu verstehen. unter die .Programme" fallen Pläne, Konzepte und programme (wie etwa
Flächenwidmungs- und Bebauungspläne, das Wiener Attfallwirtschaflskonzeot. das Aden- und
Biotopschutzprogramm auf Grund des Wiener Naturschutzgesetzes).

Z u S 3 :

Organ6 der Verwaltung:

Mii dieser Bestimmung wird der Bereich der informationspflichtigen stellen festgelegt.
Informationspflichtig sind die "Organe der VeMaltung".

In UmseEung der Eu-Richtlinie wird bei der Definition des Begriffes der .Organe der Verwallung" auf
das funktionelle Kriterium der Wahrnehmung landesgesetzlich übertragener Aufgaben im Bereiclr des
Umweltschutzes abgestellt. Erfasst wird dabei nicht nur der Bereich des hoheiflichen Handelns.
sondern auch der Bereich der Privatwirtschaftsverwaltung.

Die Informationspflicht erstreckt sich nur auf jene umweltdaten, die bereits bei den "organen oer
verwaltung" vorhanden sind, eine Pflicht zur Informationsbeschaffung wird nicht geschaffen.

Z u S 3 Z 1 :

Verwaltungsbehörden:

fagh dieser -Bestimmung sind Venrrraltungsbehörden, so weit sle landesgesetzlich übertragene
Aufgaben im Bereich des Umweltschutzes wahrnehmen, informationspfl ichtig.
Die Wortfolge,,im Bereich des Umweltschutzes" ist im Sinne der EU-Richtlinie weit auszulegen. Es
fallen darunter alle jene VeMaltungsbehörden, die Umweltschutzaufgaben im engeren Sinn irfullen
(wie etwa im Bereich des Wiener Naturschutzgesetzes, des Wiener Nätionalparkgeletzes, des Wiener
BaumschutzgeseEes), aber auch jene verwaltungsbehörden, die Aufgaben erfüllen, bei denen oer
Umweltschutz nur ein Teilziel oder als ein Gesichtspunkt mit zu berücksichtigen ist (wie etwa bei der
Bauordnung für wien, beim Gesetz über Kanalanlagen und Einmündungsgebühren, wiener
Ölfeuerungsgesetz, Gesetz zum schutz gegen Baularm, wiener Abfallwirts jhäftsgesetz, wiener
Feuerpolizei- und Luft reinhaltegesetzes).

Zu$322 :

Sonstige Organe der Verwaltung:

Nach Artikel 2 der EU-Richtlinie sind alle,,Behörden" zur Auskunftserteilung verpflichtet. Die Definition
des Begriffes der "Behörden" ist,edoch sehr weit gefasst und erfasst alle jene ,stellen der öffenflichen
verwaltung", die Aufgaben im Bereich der umweltpflege wahmehmen (mit Ausnahme iener stellen, die
im Rahmen ihrer Rechtsprechungs- und GeseEgebungszuständigkeit tätig werden). Mit dieser sehr
weiten Definition der informationspflichtigen Stellen wird verdeutlicht, dass vom Anwendungsbereich
der Richtlinie auch Stellen erfasst werden sollen, die selbst keine Behörden sind. aber unter deren
Aufsicht handeln und über Umweltinformationen verftigen (vgl. auch Artikel 6 der EU-Richflinie).

Die Eu-Richtlinie stellt somit auf die Wahmehmung bestimmter Aufgaben und die Verfügung über
diesbezügliche Informationen ab, unabhängig von der Stellung innerhalb der Behördenorganisation.
Sie geht somit von einem funklionellen "Behördenbegriff aus.

Entsprechend dieser sehr weiten Definition der ,Behörden" in der Eu-Richtlinie wurden neben den
eigentlichen Verwaltungsbehörden auch sonstige Organe der VeMaltung, die Aufgaben im Bereich der
Umweltpflege unter der Aufsicht einer VeMaltungsbehörde nach Z 1 wahrnehmen, in die Definition der
informationspfl ichtigen Stellen einbezogen.

Demnach unterliegen auch Dienststellen bzw. Arnter ohne imperium sowie Private, die in Form der
Beleihung oder der Inpflichtnahme lälig sind, über Zuständigkeiten oder Teilzuständigkeiten im Bereich
des Umweltschutzes verftlgen und diese Aufgaben unler der sachlichen oder organisatoriscnen
Aufsicht einer Verwaltungsbehörde wahmehmen, den Bestimmungen des Gesetzes.
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Zu den informationspflichtigen Stellen zählen ein€rseits Organe der öffenflichen Aufsicht wie
etwa die Naturwacheorgene, Forstschutzorgane, Jagd- und Fischereiaufseher, organe der Markr-,
der Bau- und der Feuemolizei.

Andererseits fallen darunteJ Hilfsorgane ftir verwaltungsorgane wie etwa Beiräte
(Naturschutzbeirat, Rat der Sachverständigen für Umweltfragen, Nationalparkbeirat, Fachbeirat für
Stadtplanung etc.). Auch sie unterstehen der organisatorischen Aufsicht von Verwaltungsbehörden.

Ausge_gliederte R€chtsträger sind insoweit von der Pflicht zur lnformationserteilung erfasst, ats
sie Aufgaben im Bereich des UmweltschuEes mit verliehenem lmperium und unter där sachlichen
Aufsicht einer Verwaltungsbehörde wahmehmen.

Die Wiener Umweltanwaltschaft untersteht in organisatorischer Hinsicht der Aufsicht der
Gemeinde wien und hat Interessen des umweltschuEes in Vollziehung von Landesgesetzes zu
wahren. sie zählt demnach auch zu jenen ,,sonstigen organen der verwaltung" im sinne des $ 3 Z
2 dieses Gesetzes.

Auch organe des öffontlichon sicherheitsdienstes fallen unter die Definition oer
informationspflichtigen organe der Venaaltung, so weit sie landesgeseElich übertragene Aufgaben
im Bereich des umweltschutres wahrnehmen (vgl. etwa S 45 Abs. 2 wiener Natulschuugäserz,
LGBI' für Wien Nr.45/1998, wonach Organe des öffentlichän Sicherheitsdienstes dem zustä-ndigen
Aufsichtsorgan zur sicherung der Ausübung der übenivachungsbefugnis Hilfe zu leisten habön).
Der Begriff der "organe des öffentlichen sicherheitsdienstest wird lnsbesondere in S 5 Abs. 2
Sicherheitspolizeigesetz verwendet. Demnach sind "Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes"
jene Exekutivorgane, die mit der Wahrnehmung von Aufgaben der allgemeinen Sicherheitspolizei
betraut sind. Dazu zählen vor allem die Bundäsgendarmerie, die wachkörpei der
Bundespolizeibehörden sowie die in einzelnen Gemeinden besühenden
Gemeindesicherheitswachen.

. Amtssachverständige sind in Ausübung ihrer Tätigkeit für die Behörde als Organwalter der
Behörde anzusehen. Dies gilt etwa bei. der Erstellung eines Sachverständigengutachtens im
Rahmen ..eines Verwaltungsverfahrens. Amtssachverständigen kommt keine eigenständige
Organstellung im Sinne des S 3 Z 2 dieses Gesetzes zu. Informationspflichtig ist viälmehr jene
Behörde, ftir die der Amtssachverständige seine Tätigkeit ausrjbt.
Ebenso wenig sind in die Behörde als unselbstständige Organisationseinheiten integnene
Fachabteilungen als Organe der Verwaltung im Sinne des S 3 Z 2 anzusehen.

wer als ein organ der verwaltung im sinne des $ 3 Z 2 des Gesetzes jeweils in Frage kommt, muss
unter Berücksichtigung der funklionellen Betrachtungsweise hinsichtlich der zu erfüllenden Aufgaben,
den einschlägigen Vorschriften entnommen werden.

Z u $ 4 :

Frei€r Zugang:

Die Eu-Richtlinie zielt auf die Gewährleistung eines freien Zugangs zu den bei den Behörden
vorhandenen Informationen Über die Umwelt ab. Ein fteier Zugang zu Umweltinformationen ist nach
Interpretation der Europäischen Kommission nur dann gewährleistet, wenn ein unveränderter uno
unverküzter Zugriff auf die gewünschten Informationen gewährleistet wird. Dies erfordert nacn
Meinung der Europäischen Kommission eine direkte Zurverfrlgungstellung der Informationen tm
Original oder in Kopie, oder eine Einsichtnahme in die Information selbst. Ein derartig fteier Zugang ist
nach Meinung der Europäischen Kommission durch das wiener Auskunftspflichtgeseü nicht
gewährleistet.

Der in S 4 definierte freie Zugang zu Umweltdaten geht über die allgemeine Auskunftspflicht hinaus, als
die Gewährung einer Einsichtnahme in Akten und die überlassung von Kopien, Abschriften,
Ausdrucken etc. vorgesehen ist. Damit wird auch dem intemationalen Standard, der sich in den USA,
in Frankreich, den Niederlanden, in Schweden, Dänemark etc. im Bereich der Umweltinformation
entwickelt hat, gefolgl.

4



' Der Informationssuch€nde hat nicht nur ein Recht auf Zugang zu Umweltdaten, sondern kann auch
eine bestimmte Form der Mitteilung geltend machen. Über die Form der Mitteilung sieht S 4 Folgendes
vor:

. bei Schriftstücken kann eine Einsichtnahme, Abschriften oder Fotokopien,

. bei DV gespeicherten Daten können Ausdrucke,

. bei Filmen können Videokooien und

. bei Tonbändern können Tonbandkooien

vom Informationssuchenden verlangt werden.

Wird von diesem Recht kein Gebrauch gemacht, hat das entsprechende Organ im Einzelfall die
zweckmäßigste Form der Mitteilung im Rahmen seines Ermessens zu wählen. Es kann auch
telefonische Auskunft erteilt werden oder eine Bildschirmeinsicht gewährt werden.

Zu S 5 Abs. 1:

Das Recht auf Informationszugang steht jedermann zu, unabhängig von einem tatsächlichen oder
rechtlichen Interesse, unabhängig von einer Partei- oder Beteiligtenstellung.

$ 5 Abs.2:

In Abs. 2 werden iene Umweltdaten aufgelistet, die jedenfalls keiner Geheimhaltung unterliegen.

Z u $ 5 A b s . 2 Z 1 :

In Z 1 werden lmmissionsdaten aufgelistet. Es sind dies Daten, die an frei zugänglichen Orten von
iedermann erhoben werden können, oder Daten, die auf Grund ihrer Datenqualität keinen Rückschluss
auf bestimmte Verursacher zulassen. Sie unterliegen nicht dem Datenschutz, da sie weoer
personenbezogen noch geheim sind.

Zu $ 5 Abs.2Z2und3i

Z 2 uod 3 betreffen Daten über den Ressourcenverbrauch und Emissionsdaten. Solche Daten
unterliegen nur in aggregierter oder statistisch dargestellter Form dem freien Informationszugang. Als
Einzeldaten unterliegen sie Absatz 3 und somit einer lnteressenabwägung, da auf Grund von
Einzeldaten unter Umständen Rückschlüsse auf Betriebs- und Geschäflsgeheimnisse gezogen
werden könnten.

Die Darstellung von Emissionsdaten ist datenschuErechtlich in folgenden aggregiertem Formen
unbedenklich:

1. als Massenstromangabe in kg/Monat bar. kg/Jahrje Schadstoff und gesamter Anlage oder
2. als Massenstromkonzenlrationsangabe hinsichtlich der Einhaltung bzw. Überschreitung des

vorgeschriebenen Emissionsgrenarertes fllr eine Schadstoffkomponente in Prozent pro Monät und
Jahr, wobei nicht nur die festgelegte Überschreitungsregelung, sondem auch die maximal
gemessene Überschreitung in Prozent anzugeben ist.

Die Angabe von Mittelwerten ist dann datenschutzrechtlich unbedenklich, wenn
geheimhaltungsbedürftige unternehmensbezogene Tatsachen nicht abgeleitet werden können.

Z u S S A b s . 2 Z 4 :

Überschreitungen von Emissionsgrenzwerten sind stets offen zu legen und unterliegen keinem
rechtlich anerkannten schutzwürdigen Geheimhaltungsinteresse.

Z u $ 5 A b s . 3 :

Andere als in Absatr 2 genannte Umweltdaten sind erst nach Vornahme einer Inter€ssenabwägung
zwischen den Geheimhaltungs- und Offenlegungsinteressen mitzuteilen. Bei der Interessenabwägung
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sind die in Abs. 3 und Abs. 4 .genannten Interessen gegeneinander abzuwägen. Für etne
Geheimhaltung von Daten ist erforderlich, dass ein überwiegenäei Geheimhaltungsinteässe besteht.

Als. Geheimhaltungslnteresson werden die öffenfliche sicherheit, die umfassende
Landesverteidigung, die vertraulichkeit der Berarungen von organen 

-J", 
V"*"ltunö äIu.. 0".hteresse der Parteien aufgelistet. 

'

Der Begriff der ,,Partei" ist nicht im engen Sinne der VeFrvaltungsverfahrensgesetze zu verstehen,sondern bedeutet im Sinne des Artikel 20Abs. 3 B-VG, dass darunter jedermann zu verstehen ist, aufden sich die vom Organ der Verwaltung gegebene Umweltinformation bezieht.

Unter den ,,lntorosson elner Partei" sind rechtlich geschützte Interessen zu verstehen, wie eh,va oerschutz des Geschäfts- oder _Betriebsgeheimnissäs oder das Interesse an der vertraulichkeitpersonenbezogener Daten im sinne des in s 1 Datenschutzgesetz 2000 (DsG 2000) n-rn,un"nGrundrechtes auf DatenschuE.

unter einem Geschäfts- odsr. Betriobsgeheimnis ist eine unternehmensbezogene Tatsachekommerzieller oder technischer Natur zu ve-rstehen, die nur einer begrenzten A".;hi;"; pJrsonen
zugänglich ist und auf Grund eines wirtschaftlichen Interesses des Beröchtigten nictri uoei einen rreisder Eingeweihten hinausgehen soll.

Hinsichtlich des Geschäfts- und Betriebsgeheimnisses wird eine besondere Regelung dahingehendgetroffen, dass Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse nur dann schutzwürdig si;d, w;nn J;;ch dieoffenlegung von Umweltinformationen ein Geschäfts- odei Betriebsgeh"irini. üt"a"nii.h-verletztwerden kann und ein erheblicher wirtschafrlicher Nachteil entstehen kann. Wenn durch dieoffenlegung lediglich ein lmageschaden droht, ist der Zugäng zur gewünschten Information zugewähren.

zur Erhebung der Fragen, ob ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis verletzt werden könnte und obein wirtschaftlicher Nachteil droht, hat das organ der Verwältung.im sinne des g a oie rnnäoer oesGeschäfts- oder Betriebsgeheimnisses um Abgäbe einer stelungnahme auizufordärn.

Z u $ 5 A b s . 4 :

Absatz 4 listet höherrangig geschützte öffentliche Interessen an der Offenlegung von Umweltdaten auf,die den in lbsatz 3 aufgelistelen Geheimhaltungsinteressen gegenübezristeäen sind und bei einer
Fj:i::":!?oy,as"ng 

jedenfafls zu berücksichtige; sind. Es sin-d äies der schutz oer cesunorreit, oeröcnuE vor nachhartigen ocler schwer wiegenden umweltbeeinträchtigungen und der schuE derRechte und Freiheiten anderer.

Die aufgelisteten Interessen find€n im. sinne des S 1 Abs. 2 Datenschutzges eu zooo (DSG 2000) undin Artikel 8 Abs. 2 der Europäischen Menschenrec-htskonvention ihre Deciung.

Z u g 5 A b s . 4 Z l :

Unter dem Schuts der Gesundheit ist der SchuE der körperlichen und der geistigen Unversehrtheit derPerson zu verstehen.

Z u $ 5 A b s . 4 Z 3 :

Unter dem Schutz der Rechte und Freiheiten anderer ist auch das Grundrecht auf Informationsfreiheit
gemäß Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention zu verslehen.

Zu S 6 Abs. 1:

Das Informationsbegehren soll in nachweisb€r9l Form eingebracht werden. Schriffliche Anbringen
können im sinne der Bestimmungen des s 13. Abs. 1 2. saü AVG nach Maßgabe oei uoirränoenen
technischen Möglichkeiten auch teregrafisch, femschriftrich, mit ietefax ir'-" w"g"
automationsunterstalEer Datenilbertragung oder in jeder anderen technisch möglichJn weise
eingebracht werden.



Bei tagesaktu€ll€n M€sswerten überwiegt dagegen die Aktualität weshalb solche Begehren auch
telefonisch oder mündlich gestellt werden könn€n.

zur Rechtsnatur der Mitteilung jst fest zu halten, dass es sich bei Mitteilungen um einen
verfahrensfreien Venaaltungsakt hdndelt.

Z u S O A b s . 2 :

Der Raschheit und der Verständlichkeit der lnformation sollte besonderes Augenmerk gewidmet
werden. Insbesondere wird in vielen Fällen zur Verständlichkeit eine Interpretatio-n von Faöhtermini,
Codierungen oder Abkürzungen erforderlich sein. Ebenso kann es zur Verötändlichkeit geboten setn,
Grenz-, Richt- oder Mittelwerte anzugeben.

Z u $ 6 A b s . 4 :

Artikel 5 der EU-Richtlinie wird so interpretiert, dass dieser den Mitgliedstaaten gestatte, für die
tatsächliche Gewährung des Informationszuganges eine Gebührenpflicht vozuJehen, nicht ab",generell pauschalierte KostenersäEe festzulegen, die auch die Kosten fUr die Informationssuche
umfassen. Das heißt, dass nicht jede mit dem Informationsbegehren verbundene Amtshandlung
gebührenpfl ichtig sein darf.

ziel der EU-Richtlinie ist ein verstitrkter Informationsfluss zwischen Verwaltung und Bevölkerung_
Gleichzeitig darf der freie Informationszugang nicht durch eine erhöhte cebühi beschränkt werdin.
Auch der gebilhrenfteie lnformationszugäng ist richtlinienkonform. es wuroe oanei trüno.aüri"nunentgeltlichkeit vorgesehen. Ausnahmen bestehen frir KauFreise, schuEgebühre-n und
Kostenersätze frlr die Informationsrlbermitfl ung.

Z u $ 6 A b s . 5 :

Die Eu-Richtlinie sieht in Artikel 6 die Möglichkeit vor, dass Stellen, die öffenüiche Aufgaben rm
Bereich der Umweltpflege wahmehmen und die der Aufsicht von Behörden unterstellt sinä, die bei
ihnen liegenden Informationen über die Umwelt auch über die zuständige Behörde zugänglich machen
können.

Z u S G A b s . 6 :

Unter Berücksichtigung der in S 59 Sicherheitspolizeigesetz vorgesehenen Einrichtung einer
Umweltevidenz sind Anfragen über Umweltdaten an jene Stelle zu richten, der die fachliche Äufsicht
über die originäre Speicherung der Daten zukommt. Auf diese Weise soll verhindert werden, dass etwa
Anfragen r,iber Daten, die mit dem Naturschuts zusammenhängen, an die sicherheitsbehöroen
gerichtet werden, bei der die ausschließlich sicherheitspolizeilichen Aufgabenstellungen dienende
Umweltevidenz zu führen wäre.

Z u S 6 A b s . 8 :

Die Verständigungen mit welchen einem Begehren nicht entsprochen wird, sind als verfahrensfreie
verwaltungsakte zu qualifizieren (vgl. auch die Erläuterungen zu S g Abs. 4 des Gesetzentwurfes),

Z u S T :

Die Mitteilungspflicht erstreckt sich ausschließlich auf bereits vorhandene Umweltdaten. Eine
darüberhinausgehende lnformationsbeschaftrngspllicht für organe der Venwaltung wird nicht
geschaffen, ebenso wenig wie eine Verpf,ichtung zur Erstellung von Gutachten.

Wenn sich das Informationsbegehren auf Daten richtet, die nicht vorhanden sind. so ist eine
begrtlndete ablehnend€ versEndigung im sinne des s 6 Abs. g letzter satr an den
Informationsbegehrenden zu schicken.



Die aufgelisteten Mitteilungsschranken finden in den in Artikel 3 Abs.2 und 3 der Eu-Rich inie taxativ
aufgelisteten Ausnahmen von der Informationspfficht ihre Deckung. Eine Auslegung oer
Mitteilungsschranken hat im Rahmen dieser in der Eu-Richttinie taxativ auifgelisteten Ausnähmen zu
erfolgen. Sie sind jedenfalls eng zu interpretieren.

Eine techtmäßige Entscheidung üt etwa dann erschwert, wenn im Rahmen der Vorbereitung erner
Bescheiderlassung, ein zu erlassender Bescheid durch die Informationsweitergabe hinfällig würde.
Gutachten im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens fallen jedenfalls nicht uiter Oen Be'griff Oer
,,internen Mitteilungen".

Z u g S :

Hinsichtlich der Definition des Begriffes des Geschäfts- und Betriebsgeheimnisses wird auf die
Ausführungen zu $ 5 Abs. 3 verwtesen.

Die Bestimmung enthält ein Rechtsschutzverfahren für den Inhaber eines Geschäfts_ unoBetriebsgeheimnisses. Ein derartiges Verfahren ist vom organ der Verwaltung oann "inzuiäiien, *.nnobjektive AnhaltspunKe vorhanden sind für die Annahmä, dass durch die Informationsweitergaoe
Geschäfts-. und . Betriebsgeheimnisse beriihrt werden könnten. Der Inhaber des Geschäfts- unoBetriebsgeheimnisses hat sowohl die Tatsachen zu bezeichnen, die schuEwürdig sinJ unJ äucn OasInteresse an der Geheimhaltung zu begninden.

z u S 9 :

Informationssüchenden, die die verlangten umweltdaten nicht oder nicht im begehrten umfang
erhalten, wird ein entsprechender RechtsschuE im Sinne des Artikel 4 der EU-Richflinie gewährt.

Er kann die Erlassung eines Bescheides über die Frage der zugangsgewährung näch den
Bestimmungen des AVG bzw. den für die sache geltenden Ve-rfahrensvorÄcnr-iftön beanträgen.

Z u $ 9 A b s . 3 :

Gemäß.dieser Bestimmung haben organe der verwaltung im sinne des S 3 z 2 dieses Gesetzes, die
über keine hoheitlichen Befugnisse verfügen, Anträge au1 Bescheiderlasiung an oie nufsicnG- ooer
Kollegialbehörde weiterzuleiten.

Z u g 9 A b s . 4 :

Als Berufungsbehörde wurde in übereinstimmung mit den Bestimmungen des
umweltinformationsgeseE des Bundes der unabhängige VCnrvaltungssenat - uVS vorgesähen, was
auch die Entwicklung einer einhei ichen Spruchpraxis iOidem soll. . 

-

Gemäß Artikel 129a Abs. 124 B-VG bzw. S 73 Abs. 2 AVG ist der UVS auch fi.ir Devolutionsanträge
zuständig.

Die Zuständigkeit des UVS beschränkt sich jedoch auf solche Rechtsverle2ungen, die durch eine
Mittelung im Sinne des S 6 erfolgt !sl. Wenn Geheimhaltungsinteressen durch anäere übermittiungen
von Daten, wie etwa durch die V,eröffentlichung von Umweltdaten im Sinne des S 10, verletzt werden,
so ist eine Zuständigkeit des UVS nicht gegeben.

Der UVS ist darilberhinaus auch ftir Beschwerden gegen (formlose) Mitteilungen im sinne des $ 6Abs. I letzter Satz dieses Gesetzes zuständig, da diese als verf;ahrensfreiä Verwaltungsakte zuqualifizieren sind.

Über Berufungen gegen Bescheide, die im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde erlassen wurden,
yi9 etwa bei Informationsbegehren im Zusammenhang mit dem Wiener Baumschutzgesetz oder dem
Wiener Nationalparkgesetz, entscheidet der Berufungssenat.

Z u S g A b s . T :

Aus kompetenzrechtlichen Grrlnden können zum schuE personenbezogener Daten im
automationsunterstützten Datenverkehr keine Regelungen getroffen werden.



Zu $ 10:

Neben der Regelung des erleichterlen Informationszuganges zu Umweltdaten, sind nach der EU-
Richtlinie in Artikel 7 allgemeine l-qQrmatlonen rlber den Zustand der Umwelt, etwa durch regelmäßige
Veröffentlichung von Zustandsberichten zur Verfü9ung zu stellen.

Zur UmseEung dieser Bestimmung wurde eine Verpflichtung zur Veröffentlichung von Umwelldaten
geschaffen.

In diesem Zusammenhang ist darauf zu verweisen, dass die Verpflichtung zur Veröffentlichung von
allgemeinen Informationen bereits in einigen geltenden Gesetzen verankert ist. Hier sind insbesondere
das Wiener Naturschutzgesetz, LGBI. ftir Wien Nr. 45/1998 zu nennen, wonach jährlich ein
NaturschuEbericht zu erstellen ist, das Wiener UmweltschutzgeseE, LGBI. für Wien Nr. 2511993 i.d.F.
45/1998, wonach alle zwei Jahre ein Umweltbericht zu erstellen ist und das Wrener
AbfallwirlschaftsgeseE, LGBI. frir Wien Nr. 13i1994 i.d.F. 53/1996. wonach ein Wiener
Abfallwirtschaftskonzept zu erstellen ist.

Zu  S  11 :

lm $ 11 wurde die bisher geltenden Bestimmung des $ 15a des Wiener Umweltschutzgesetzes aus
systematischen Grunden in das Wiener Umweltinformationsgesetz übernommen.

Artikel 7 der EU-Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten der Öffentlichkeit allgemeine Informationen
über den Zustand der Umwelt z.B. durch die regelmäßige Veröffentlichung von Zustandsberichten zur
Verfügung zu stellen.

Die Bestimmung stellt die Rechtsgrundlage frtr die Schaffung eines Wiener
umweltinformationssystems (wuls) dar und bildet im Sinne des S 8 Abs. 1 z 1 Datenschutzgesetz
2000 (DSG 2000) auch die gesetrliche Grundlage ftir die Ermittlung und Verarbeitung von Daten zum
Zweck des automationsunterstützten Datenverkehrs.

Zu S 11 Abs.2:

Die erforderlichen Dalenarten werden aufgegliedert, um die notwendige Genauigkeit der Ermächtigung
zu erreichen. Es sollen alle naturraumbezogenen Datenarten erfasst werden, sodass die verwendeten
Begriffe (wie Widmung, Gewässer, Abfall) nicht im Sinne der Materiengesetze, sondern in einem
umfassenden Sinn zu verstehen sind.

Zu S 11 Abs. 3:

lm Absatz 3 wird die Ermächtigung erteilt, dass aus der Datensammlung flir die Stadtplanung und
Stadtentwicklung die erforderlichen Daten überiTittett werden dürfen. Oiese Datensammlung wurde auf
Grund einer ähnlichen gesetzlichen Bestimmung, nämlich S 2a. der Bauordnung fttr Wien, geschaffen.

Danjber hinaus sollen auch aus anderen vom Magistrat der Stadt Wien durchgeführten
Datenverarbeitungen umweltrelevante Daten ilbermittelt werden dürfen.

Zu $ 12:

Zur Erfüllung der aktiven Informationspflicht der Bevölkerung kann ein Fundstellenveeeichnis, als ein
Orientierungswissen, das dem Informationsbegehrenden einen überblick über vorhanoene
Informationen geben soll, eingerichtet werden.

Das Fundstellenvezeichnis soll der Bevölkerung einen erleichterten Zugang zu Umweltinformationen,
durch entsprechende Informationen, wo welche Daten abgefragt werden können, ermöglichen.

Es soll die Fundstellen (Quellen, Adressen etc). und die Verftlgbarkoit (Qualität, Umfang etc.) enthatten
und dadurch den Suchaufi,vand ftlr den Bürger veningem und zu einer Entlastung der Verwaltung
durch eine Vermeidung erhöhten Suchaufr,vandes ftlhren.



Das Fundstellenverzeichnis soll weder einen oNline.Datenveöund darstellen, noch zu
Doppelgleisigkeiten mit bereits vorhandenen Umweltdatenbank€n fflhren.

Dezeit ist ein Fundstellenvezeichnis für . Umweltdaten, die auf Grund von landesgesetzlich
übertragenen Aufgaben erhoben werden, im Rahmen des umweltdatenkataloges des- Bundes
eingerichtet.

Zu $ 13:

Gemäß Attikel 22 A-VG wkd im Rahm€n der Amtshilfe gewährleistet, dass ein Organ der Veryaltung
von anderen Organen, die zur.Erfrlllung seiner gesetlich übertragenen eufgäuen erforderlichen
Umweltdaten erhält. Mit der Bestimmung des $ 131oll darüber hinaulgehend si-chergestellt weroen,
dass einem organ der verwaltung _unabhängig von einem Anlassfalt äie oei anaeö oi!änen oerverwaltung vorhandenen umweltdaten zugänglich gemacht werden, wodurch eine generelle
Amtshilfepnicht verankert wird.

Zu $ 14:

Die Mitteilung von umweltinformationen wird als seNiceleistung am Bürger gesehen, weshalb
Mitteilungen von Landes- und GemeindeveMaltungsabgaben befreiGind.

Eine Befreiung der Ansuchen um Mitteilung eines Umweltdatums von Stempelgebühren des Bundes
kann aus kompetenzrechflichen Grilnden nicht vorgenommen werden.

Zu S 15:

lm eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde werden im Bereich des Umweltschutzes etwa das wiener
BaumschuEgeseE oder das Wiener NationalparkgeseE vollzogen.

' t0


